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Stadt Guben 
- Der Bürgermeister - 
 

Guben,              07.03.2024 
Bürgermeister:  Fred Mahro 
Bereich:            Bereich BM 
 

 
 

Sitzungsvorlage Nr.  
SVV 033/2024 

 
 

öffentlich 

 

 

 Termin: 
Beratungsergebnis:  Stimmen 

Bemerkungen: dafür dagegen enthalten 

Ausschuss Wirtschaft, 
Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen 
und Energie 

11.04.2024     

Hauptausschuss 15.04.2024     

Stadtverordnetenversammlung 24.04.2024     

 
 

Betreff: Lärmaktionsplanung der Stadt Guben, Stufe 4 

 
 
Hinweise auf frühere Behandlungen: 
SVV 014/2015, SVV 048/2018 
 
 

Beschlussvorschlag:  

 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Lärmaktionsplanung, Stufe 4. 
 
Die Lärmaktionsplanung dient als Arbeitsgrundlage für die Stadt Guben. 
 
Die Anlage 1 ist Bestandteil des Beschlusses. 

Bürgermeister:       Bearbeiter/in: 
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Finanzielle Auswirkungen:  

 
 

Die Kosten der Erstellung des LAP Stufe 4 belaufen sich auf 14.931,53 € (brutto). 
 
Die Mittel stehen im Haushalt 2023/2024 zur Verfügung. 
 

Auswirkungen auf:   Ergebnishaushalt  X 
 
     Finanzhaushalt  X 
 
     Bilanz    X 
 
Folgekosten:   Sonstige Aufwendungen X 
 
 
(Zeichenerklärung: X = hat Auswirkungen, // = hat keine Auswirkungen) 
 
 
 
 
 
 
 

Kämmerer: 
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Sachdarstellung:  

 
Lärmaktionspläne sind gemäß der EU-Umgebungslärmrichtlinie aufzustellen, sind in Abständen von 
5 Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls fortzuschreiben. Sie haben den Schutz der Bevölkerung 
vor Umgebungslärm zum Ziel. 
 
Mit der Anlage 1 hat die Stadt Guben ihre bestehende Lärmaktionsplanung der dritten Stufe aus 
dem Jahr 2018 fortgeschrieben.  
Die Stadt ist zur Lärmaktionsplanung an Hauptverkehrsstraßen (> 3 Mio. Kfz/a) verpflichtet. Gemäß 
der strategischen Lärmkartierung umfasst das Pflichtnetz in der Stadt Guben den folgenden 
Straßenabschnitt:  

 Forster Straße (K 7148) zwischen südlicher Ein- und Ausfahrt des Industriegebiets Süd und 
Kaltenborner Straße.  

 
Darüber hinaus wurden weitere Straßen in den Lärmaktionsplan einbezogen, deren 
Verkehrsbelastung unterhalb der o. g. Schwelle zur Kartierungspflicht liegt. Es handelt sich dabei 
konkret um die folgenden Straßen bzw. Straßenabschnitte, welche auch in den vorangegangenen 
Stufen der Lärmaktionsplanung berücksichtigt wurden:  

 Kaltenborner Straße zwischen Forster Straße und Karl-Marx-Straße  

 Karl-Marx-Straße (Süd) zwischen Kaltenborner Straße und Deulowitzer Straße  

 Karl-Marx-Straße (Nord) zwischen Deulowitzer Straße und Autowaschanlage  

 Cottbuser Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Wilschwitzer Weg.  
 

Durch das Land Brandenburg wurden im Rahmen eines Strategiepapiers zur 
Lärmaktionsplanung sogenannte Prüfwerte definiert. Diese liegen bei 65 dB(A) für den 
Gesamttag und bei 55 dB(A) für die Nacht. 
 
Im Ergebnis der im Jahr 2022 durch das Landesamt für Umwelt (LfU) veröffentlichten 
strategischen Lärmkartierung der Stufe 4 für Hauptverkehrsstraßen besteht für die Stadt Guben 
die Pflicht zur Meldung eines Lärmaktionsplanes, Stufe 4. Die gesetzliche Frist zur Aufstellung der 
strategischen Lärmkarten bzw. des Lärmaktionsplanes ist für den 18.07.2024 festgelegt. Es 
handelt sich damit um eine Dauerpflichtaufgabe. 
 
Nach erfolgter Ausschreibung wurde die HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH mit 
der Erarbeitung des Lärmaktionsplanes der Stufe 4 beauftragt. 
Das Büro hat bereits die Lärmaktionspläne der Stufe 2 und Stufe 3 für die Stadt Guben erstellt. 
 
Mit der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung wird der Lärmaktionsplan als 
Arbeitsgrundlage für mögliche Lärmminderungsmaßnahmen bestätigt. 
Die Ergebnisse der Lärmaktionsplanung werden bis 18.07.2024 dem Landesamt für Umwelt 
gemeldet.  
 
Nachfolgend sind die Maßnahmen in den Haushaltsplan der Stadt Guben aufzunehmen. 
 

 
 
 

Anlagenverzeichnis: 

Anlage 1 – Lärmaktionsplan der Stadt Guben, Stufe 4 
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